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Sondercall für wissensbasierte Dienstleistungen, beruhend 
auf technologischen Innovationen sowie für innovative, 
technologieorientierte Projekte
Finanzierung der Vorgründungsphase von wissensbasierten
Dienstleistungsunternehmen sowie Technologieunternehmen
durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss. Ziel ist die Steigerung
der Anzahl von technologisch innovativen Unternehmens-
gründungen mit guten Marktchancen.

Förderbare Projekte/Kosten

Förderbar sind Kosten, die mit 
der wissenschaftlichen Durchfüh-
rung sowie der Überprüfung und 
Vorbereitung der wirtschaftlichen 
Verwertung des Projektes im Rah-
men der Vorgründungsphase im 
Zusammenhang stehen. Anerkannt 
werden förderbare Kosten, die nach
Einlangen des Förderantrags bei
der aws entstehen. Gefördert werden

nach Genehmigung im Besonderen: 
-  Studien- und Konzeptkosten
-  Kosten für Verbrauchsmaterial
-  Personalkosten
-  Aufwand für die Nutzung von

Anlagegütern im zeitlich anteili-
gen Ausmaß (Abschreibung)

-  Projektbezogene Sachkosten
(Bürofl ächen, Prototypen-
material …)

Nicht förderbar sind Kosten, welche
nicht im direkten Zusammenhang 
mit dem Vorgründungsprojekt 
stehen, sowie insbesondere Kosten 
für den Ankauf von Immobilien oder 
Anlageinvestitionen.
Bereits gegründeten technologie-
intensiven Unternehmen steht 
die Seedfi nancing Förderung zur 
Verfügung.
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Wir bringen Ihre 
Idee ans Ziel.

www.awsg.at

150.000 Euro
PreSeedcall

Geschäftsidee

wissensbasierte Dienstleistung &
technologische Innovation

Team

PreSeedcall

Jetzt einreichen! 
Bis 6. September 2010



 

2Kurzinfo – PreSeedcall

Art und Umfang der Förderung

Kriterien

Die Förderung erfolgt durch Vergabe eines nicht rückzahlbaren Zu-
schusses. Für einen Zeitraum von 9 bis 15 Monaten können maximal  
EUR 150.000,– im Rahmen der „Österreichregelung Kleinbeihilfen“ oder 
als „de-minimis“-Zuschuss vergeben werden. Der Zuschuss wird in 
erfolgsabhängigen Tranchen im Rahmen eines Meilensteinkonzepts direkt 
an die Förderungswerber ausbezahlt. Für Beratungs- und Betreuungs-
leistungen sowie für Fragen hinsichtlich Strategie oder Finanzierung 
stehen die SpezialistInnen der aws gerne zur Verfügung. Die Abwicklung 
des PreSeedcall Programms erfolgt durch die aws im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ).

-	 Zukünftige Dienstleistungs-,
Produkt-, oder Lösungsanbieter

-	 Neue Geschäftsmodelle
basierend auf technologischen 
Innovationen 

-	 Existierende & zu überwindende
technologische Risiken

-	 Hohe Chance zur Kommerziali-
sierung

-	 Hohes Engagement und Risiko-
bereitschaft der zukünftigen 
GründerInnen

-	 Angemessene Eigenleistung
von 10 – 30 % der Gesamt- 
projektkosten in Form von 
nachgewiesenen Barmitteln 
wird erwartet

-	 Nachhaltiges Marktpotenzial

-	 Vorgründungsphase: keine
Kapitalgesellschaft gegründet

-	 Keine wirtschaftliche Tätigkeit
in dieser Branche innerhalb der 
vergangenen 3 Jahre

Einreichung

Einreichungen für diese Förde-
rung sind direkt an den Bereich
Technologie & Innovation der aws
Stichwort „PreSeedcall“ zu richten.
Die Einreichfrist beginnt am
1. 6. 2010 und endet am 6. 9. 2010 
um 24.00 Uhr.

Für die Einreichung ist das  
Formular „PreSeedcall“ sowie die 
entsprechenden Vorlagen zu 
verwenden. Dies finden Sie online 
unter: www.preseed.at/call sowie 
www.awsg.at/preseedcall. 
Alle Unterlagen sind fristgerecht 
unterfertigt in Schriftform  
(Brief an: austria wirtschaftsservice 
Gmbh, Ungargasse 37 1030 Wien, 
z. Hd. „PreSeedcall“ oder per Fax 
+43 (1) 501 75 - 908) 
sowie zusätzlich per email an  
PreSeedCall@awsg.at bereitzu-
stellen.

Maßgeblich für das fristgerechte 
Einlangen sind die schriftlichen 
Unterlagen bei der aws.

Unvollständige oder außerhalb 
der Einreichfrist bei der aws ein-
gelangte Ansuchen können nicht 
berücksichtigt werden. 
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Auswahl
Die Beurteilung und Auswahl der dem Bundesminister für 
Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ) zur finalen 
Förderentscheidung vorgeschlagenen Projekte erfolgt durch 
eine Jury seitens externer ExpertInnen, dem BMWFJ und 
der aws.

Diese beurteilt die eingereichten 
Projekte und gibt einen Förderungs- 
vorschlag an das BMWFJ. Die 
Letztentscheidung erfolgt durch 
das BMWFJ.

In einer Erstauswahl seitens der 
aws werden jene Projekte ausge-
wählt, welche den formellen Kriterien 
sowie den grundsätzlichen Projekt-
anforderungen des PreSeedcall 
entsprechen. Positiv bewertete 
Projekte werden zum weiteren 
Auswahlprozess zugelassen. Die 
negativ bewerteten Projekte erhalten 
seitens PreSeedcall/aws eine 

schriftliche Absage. Basis sind die 
PreSeedcall Bewertungskriterien.
Die positiv bewerteten Projekte 
erhalten im Rahmen einer Einreich-
beratung Feedback zum Projekt 
sowie Informationen zum Ablauf 
der Jurysitzung.

Als nächsten Schritt präsentieren 
die FörderwerberInnen persönlich 
ihr Projekt vor der Jury. Die Präsen-
tationsdauer pro Projekt beträgt 10 
Minuten. Darauf folgt die Diskus-
sion des Projekts mit der Jury (10 
Minuten). Aus Gründen der Fairness 
werden Präsentationen, die länger 

als 10 Minuten dauern, von der 
Jury abgebrochen.

Darauf basierend wird eine Rei-
hung der Projekte durch die Jury 
vorgenommen. Das Ergebnis der 
Reihung wird am 11. 10. 2010 den 
Projekten bekanntgegeben. 
Die finale Förderentscheidung 
erfolgt auf Vorschlag der Jury durch 
den Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend. 
Nach positiver Förderentscheidung 
werden die FörderwerberInnen 
informiert und die Förderverträge 
errichtet.

Kriterium	 Themen	 Gewicht

Technologie	 Innovationshöhe, Schützbarkeit (IPR)	 20 %

Kundennutzen	 Verbesserung im Vergleich zum Stand der Technik (indirekte	 20 %
Dienstleistungen	 alternative Lösungen weniger attraktiv, monetär quantifizierbarer	
Produkt oder Lösung	 Kundennutzen, Return of Investment für den Kunden darstellbar)

Markt	 Marktgröße und -erschließbarkeit (global) bieten ausreichend Platz	 20 %
	 für ein dynamisches Wachstum des jungen Unternehmens

Finanzierung	 Adäquater privater Beitrag, Plausibilität der Planrechnung,	 15 %
	 angemessener Finanzierungshorizont (relevante Umsätze)

Teamkompetenzen &	 Leistungsfähigkeit, Teamzusammensetzung, relevante Branchen-	 25 %
-zusammensetzung	 erfahrung, relevante unternehmerische Praxis

KO Kriterien	 Keine wissenschaftliche Überprüfbarkeit, kein technologisches	 J/N
	 Risiko vorhanden und zu bewältigen, kein angemessener
	 Finanzierungshorizont, Intellectual Property/Patente nicht einge- 
	 bracht oder eng gebunden, bestehende PreSeed Förderung, 
	 gegründete Kapitalgesellschaft

	 KO Kriterien schließen Projekte von einer Förderung aus. Kann  
	 eines der anderen Kriterien nicht beurteilt werden, ist dies ebenfalls  
	 ein Ausschließungsgrund.

Beurteilungskriterien
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-	 Förderung durch Zuschuss
bis zu EUR 150.000,– in erfolgs-
abhängigen Tranchen anhand 
eines Meilensteinkonzeptes. 
Auszahlung nach Erfüllung der 
im Förderungsanbot festgelegten 
Auflagen in drei Teilbeträgen 
(40 %, 40 %, 20 %).

-	 Laufzeit: typischerweise 
9 – 15 Monate

-	 Kosten: für Einreichung, 
Vertragserrichtung, Abwicklung 
und Betreuung fallen keine 
Kosten an.

-	 Einreichung: innerhalb der Aus-
schreibungsfrist (1. Juni 2010 –  
6. September 2010 24.00 Uhr) 
direkt bei der aws. 

Im Überblick: PreSeedcall Call
Förderart

Alle Informationen und Unterla-
gen zur Einreichung finden sich 
unter www.awsg.at/preseedcall 
sowie unter www.preseed.at/call.

Die gegenständliche Information 
ist gültig für Anträge, die ab 
1. Juni 2010 bis 6. September 
2010 24.00 Uhr bei der aws ein-
langen.

Hinweis
Diese Kurzinformation beschreibt lediglich die wesentlichen Voraussetzungen 
einer Förderung. Die verbindlichen Regelungen zum PreSeedcall sind im 
PreSeed Programmdokument und den entsprechenden Förderrichtlinien 
festgehalten. Ob in Ihrem konkreten Fall die Möglichkeit einer Förderung
besteht, sowie über die Ausgestaltung einer eventuellen Förderung 
informieren Sie die ExpertInnen der aws aus dem Bereich „Technologie & 
Innovation“.


